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Wolfgang Härder

Die Entwicklung von Richtlinien für die Oberstufe des

Gymnasiums in Nordrhein-Westfalen

1. Vorbemerkung

Die Fachdiskussion über staatüche Richtlütien und Lehrpläne für das öffentüche Schul¬

wesen ist jahrelang geprägt worden durch das Gegeneinander zweier sich befehdender

Lager: der Wissenschaft auf der einen und der Bildungsverwaltung auf der anderen Seite.

„Die Zerschlagung der Lehrpläne" als „einer sich immer weiter perfektionierenden

Gattung von pädagogischer Trivialliteratur ohne praktischen Wert mit zugleich unabseh¬

barer Macht" forderte etwa von Hentig im Kontext der Gesamtschuldiskussion der 60er

Jahre — und zog daraus die Konsequenz: „Lehrpläne sollten nicht verbessert, sondern er¬

setzt werden - nicht durch .Richtlinien' wie zu RlCHERTs Zeiten..., sondern durch Didak¬

tik" (von Hentig 1968, S. 132). Und auf der Gegenseite stellte etwa Westphalen im

Kontext der Curriculumdiskussion der frühen 70er Jahre zusammenfassend fest: „Wäh¬

rend die universitären Curriculumprojekte kaum einen nennenswerten Einfluß auf die

Schulen gewannen und die Gesellschaftswissenschaftler noch die Stafettenübergabe von

der wissenschaftUchen Curriculumentwicklung an zunächst fiktive schulnahe Zentren

diskutierten, handelten die Kultusverwaltungen." Zum Beleg verwies Westphalen dann

implizit, beispielsweise für die neugestaltete gymnasiale Oberstufe, auf die Curricularen

Lehrpläne in Bayern, die Dbkmsiomentwürfe zu Rahmenrichtlinien in Hessen, die Hand¬

reichungen in Niedersachsen, die Unterrichtsempfehlungen in Nordrhein-Westfalen und

die Lernzielorientierten Lehrpläne in Rheinland-Pfalz (1975, S. 324).

Auseinandersetzungen dieser Art scheinen in den letzten Jahren hinter weniger polari¬
sierenden und stärker dialogorientierten Diskussionsbeiträgen zurückzutreten. So scheint

die bisweilen radikale Kritik an der wissenschaftlichen Curriculumentwicklung — die rein

negative Beurteilung etwa des RoBiNSOHNschen Reformprogramms, der zentralistischen

Globalplanungen, der sog. Großcurricula, der verhaltenstechnologisch ausgerichteten

Curriculumkonzepte ebenso wie die Überbetonungvon Theoriedefiziten, von praktischen

Implementationsproblemen, von enttäuschend folgenarm gebüebenen Entwicklungs¬

ergebnissen usw. (zusammenfassend z. B. Schulte 1977; Eigenmann/Schmid 1978) -

zunehmend einer differenzierteren Bewertung zu weichen (vgl. Hameyer 1978, S. 12f.).
Und die unter kultusministerieller Federführung betriebene Curriculumentwicklung
schemt mcht mehr nur in ihrer Katalysatorfunktion für notwendige bildungspolitische

Kontroversen, sondern zunehmend auch in ihren positiven Einwirkungsmöglichkeiten auf

die praktische Bildungsreform beachtet zu werden (vgl. dazu bereits Deutscher Bil¬

dungsrat 1973, S. 18ff., A 28ff.; 1974a, S. 25ff., A 48ff. und A 133f.; Brügelmann
'

1975, S. Vllf.).

Im Zusammenhang dieser neueren Diskussion ist eine Vielzahl von curriculumtheoretisch

gestützten und zumeist innovationsstrategisch begründeten Reformkonzepten entwickelt

worden. Als ihr gemeinsamer Nenner kann zum einen die Forderung nach der Entwick-

Z.f.Päd., 26. Jg. 1980, Nr. 2
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lung diskursiv legitimierter, offen konzipierter und durch Methoden der Handlungsfor¬

schung abgesicherter Curricula und zum anderen die - in der Regel damit verknüpfte -

Forderung nach einer Neubestimmung der prinzipiell spannungsvollen Beziehungen zwi¬

schen Wissenschaft, Bildungsverwaltung und Schulpraxis ausgemacht werden. Es hat auch

bereits zahlreiche praktische Versuche zur Einlösung dieser Forderungen gegeben. Daß

darin trotz der vielfältig dokumentierten theoretischen Probleme und praktischen Schwie¬

rigkeiten, die diesen neueren Konzepten innewohnen, und bei aller begründeten Skepsis

angesichts der gegenwärtig stagnierenden oder gar rückläufigen Reformprozesse gleich¬

wohl mittelfristig nutzbare Chancen für die Curriculumentwicklung im aUgemeinen und

die Richtünienentwicklung ün besonderen üegen, ist die Ausgangsthese dieses Beitrags.

Vor ihrem Hintergrund sind die folgenden Anmerkungen zum Konzept und zum Prozeß

der Richtlinienentwicklung für die Oberstufe des Gymnasiums in Nordrhein-Westfalen zu

sehen.

2. Zum Konzept der Richtlinienentwicklung für die Oberstufe
des Gymnasiums in Nordrhein-Westfalen

2.1. Rahmenbedingungen staathcher Richtlinienentwicklung

Innovationsstrategisch gesehen, handelt es sich bei der Entwicklung von Richtlinien nicht

um sog. Pilotinnovationen, die unter Ausnahmebedingungen durchgeführt werden und in

der Regel übertragbare Modelle zur Veränderung der schuüschen Normalsituation er¬

proben sollen, und auch nicht um sog. systeminhärente Innovationen, die im Handlungs¬
feld vorgefundener Bedingungen einzelne Elemente der pädagogischen Praxis zu ergän¬

zen, zu verbessern oder neu zu ordnen suchen. Hier geht es vielmehr um innovative Struk¬

turplanungen: um Initiativen, die auf die Entwicklung und Durchsetzung neuer Rahmen¬

bedingungen für Unterricht und Erziehung in der Schule abzielen (zu dieser Typologie

vgl. Hameyer 1978, S. 23f.; OECD/CERI1975, S. 66f.).

Richtünienarbeit ist somit in ihren innovatorischen Möglichkeiten primär an Grenzen

gebunden, die das jeweilige schulische Regelsystem als ganzes setzt. Verglichen mit der

Mehrzahl der in der Curriculumliteratur behandelten Probleme und der in den meisten

Curriculumprojekten in der Bundesrepublik gegebenen Bedingungen, konstituiert dieser

Sachverhalt paradoxerweise eine gewisse Ausnahmesituation: Soweit beispielsweise
Lern- und Veränderungsbereitschaft, Engagement und Belastbarkeit der betroffenen

Lehrer eine wichtige Rolle spielen, gelten für curriculare Innovationen im Regelsystem
sehr andere Voraussetzungen als etwa in den Pioniersituationen von Modellversuchen

oder selbst noch in der euphorisch getönten allgemeinen Reformsituation der späten
1960er und frühen 70er Jahre. Konkret bedeutet das im Falle der Richtlinienentwicklung
für die Oberstufe des Gymnasiums in Nordrhein-Westfalen, daß sie in ihren Möglichkeiten

gebunden ist an ein System mit weit über 600 Einzelschulen und daß sie mit ihren Ergeb¬
nissen in jedem Jahr die Arbeit von über 12.000 Lehrern und 160.000 Schülern mitbe¬

stimmt. Und dies wiederum bedeutet, daß das Problem der großen Zahlen bei allen Über¬

legungen zu Zielsetzungen, Entwicklungsstrategien und Implementationsverfahren eine

ausschlaggebende RoUe spielen muß.
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Der direkte Bezug zum schulischen Regelsystem macht für die Richtlinienarbeit neben

dem Quantitätsproblem noch einige weitere allgemeine Innovationsbedingungen deutüch,
die für die beiden anderen Innovationstypen nicht in gleicher Weise bedeutsam sind (vgl.
dazu Baumert/Raschert 1975, S. 106f.). So ist beispielsweise eine generelle Ent¬

wicklungsperspektive, die zumindest mittelfristig verbindlich sein muß, als Arbeitsorien¬

tierung unabdingbar erforderlich. So muß angesichts der Integrationsfunktion des BU¬

dungssystems ein bestimmtes Maß an Gemeinsamkeit und Gleichwertigkeit der Ausbil¬

dung im Regelsystem angestrebt werden. So bedarf es unter Umständen einschneidender

Komplexitäts- und Innovationsreduktionen, wenn Initiative-lähmende bzw. Widerstand¬

provozierende Überforderungen aller Beteiligten vermieden werden soUen. So muß eine

generelle Legitimation der Entwicklungsarbeit auch als Abschirmung gegen allzu direkte

Einwirkungen des politischen Systems erfolgen, da eine Entschärfung vorstellbarer poli¬
tischer Konflikte durch Experimentalklauseln oder punktuelle Einzelregelungen aus

strukturellen Gründen in der Regel nicht möglich ist.

Schließlich legen der direkte Bezug zum Regelsystem und die besonderen Bedingungen
staatlicher Richtlinienentwicklungsarbeit auch bestimmte Handlungsmaximen für die Bü¬

dungsverwaltung nahe, auf die z. B. Spies (1975, S. 321 f.) aufmerksam gemacht hat.

Er verweist auf einige nicht oder nur schwer aufhebbare Antinomien der Reformpraxis wie z. B.: An¬

sprach der Schulen auf rasch wirksame Unterstützung durch die Wissenschaft vs. Betonung der

Langfristigkeit wissenschaftücher Curriculumentwicklung; Bedürfnis nach längerfristiger Gültigkeit
curricularer Regelungen vs. Notwendigkeit einer als „rollend" konzipierten Reform; Modernitäts-

forderungen vs. Anspruch auf Traditionsbewahrung; Bemühen um zusammenfassende Integrations¬
konzepte vs. Wunsch nach konkret hilfreichen Detailarbeiten; Forderang nach partizipatorischer
Beteiügung aller Betroffenen vs. Effektivitätsdenken und Repräsentationsverfahren; Versuche mit

interdiszipünärer Zusammenarbeit vs. Absicherung fachspezifischer Eigenständigkeit. Spies betont,
daß bei diesen Antinomien jeweils beide Seiten recht hätten, da für jede von ihnen in sich konsistente

Argumentationsreihen aufzeigbar seien, und er leitet daraus als wichtigste Maxime staatlicher Cur-

riculumarbeit die Forderung ab, diese „Positionen in pragmatische Balancen zu bringen", die Anti¬

nomien mithin zu „Systemfaktoren" zu machen, die „im System harmonisiert" seien. „Zwischen

ihnen", heißt es dann weiter, „sind immerzu Einräumungen, Konzessionen notwendig, und zwar von

allen beteiligten Gruppen und Positionen." Die „staatüche Kunst bei der Curriculumentwicklung"
bestehe dann darin, derartige Prozesse mit Hilfe inhaltlicher Vorgaben und verfahrenstechnischer

Regelungen zu sichern (S. 392).

Im Kontext dieser allgemeinen Bedingungen und Überlegungen haben sich in Nordrhein-

Westfalen die Termini schulpraxbnah und pragmatisch als zusammenfassende Schlüssel¬

begriffe der Richtlinienentwicklung für die Oberstufe des Gymnasiums herausgestellt

(SebbeL'1976a, S. 67ff.; Unterlagen 1979, S. 29ff.). Beide Begriffe sollen nicht als

polemische Entgegensetzungen etwa zu „schulfremd", „theorieüberfrachtet", „dogma¬
tisch" und „esoterisch" verstanden werden; sie verweisen vielmehr auf spezifisch akzen¬

tuierte Lösungsversuche für bestimmte Funktions- und Standardprobleme im Rahmen

der aUgemeinen Curriculumreform.

(1) Schulpraxisnah bedeutet in diesem Zusammenhang allgemein: „Die Curriculumentwicklung
darf ihren institutionellen Schwerpunkt weder allzu praxisfern am sog. grünen Tisch noch allzu

praxisverhaftet im Alltag der Einzelschule haben, und sie muß Beteiügungsmögüchkeiten für alle

Fachlehrer bieten" (Unterlagen 1979, S. 29). Dabei ist die Schulpraxis Ausgangsbasis, mitbestim¬

mender Faktor und Zielpunkt der Richtünienarbeit; Uegt die Steuerung dieser Arbeit in erster Linie

bei der Schulaufsicht; kommen der Wissenschaft insbesondere die Funktionen der fachlichen Anre¬

gung, Beratung und Korrektur zu. Integraler Bestandteil dieses Konzepts ist die Verbindung von
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LehrerfortbUdung - verstanden auch als Prozeß der SelbstquaUfizierang und der Fortbildung von

Lehrem durch Lehrer - und Curriculumentwicklung. Dabei muß die Qualifizierung aller Lehrer, die

in der Oberstufe des Gymnasiums unterrichten, notwendigerweise den Vorrang vor der Bildung von

Reform-Eliten haben.

(2) Pragmatisch bedeutet in diesem Zusammenhang aUgemein: „Die Curriculumentwicklunghat sich

ausdrücküch und in reaüstischer Einschätzung gegebener Möglichkeiten an der Veränderbarkeit

der bestehenden Institutionen wie an der Verarbeitungskraft der beteiligten Personen zu orientieren,

und sie muß sich auf die Realisierung derjenigen Reformen konzentrieren, die von der Mehrheit der

Fachlehrer mitgetragen werden können" (Unterlagen 1979, S. 29). Es geht hier also nicht um

umfassende curriculare Neukonzeptionen, sondern um die allmähliche und kontinuierliche Fort¬

entwicklung des Regelsystems, die beim jeweüigen Ist-Zustand ihren Ausgang nimmt, sich dem

jeweüigen Diskussions- und Erkennmisstand der Bezugswissenschaften zu nahem sucht und sich

bemüht, ün Reformprozeß auch die jeweiligen Veränderungen der geseUschaftüchen Rahmenbedin¬

gungen zu berücksichtigen. Leitendes Kriterium bei Zielbestimmungen und Verfahrensfestlegungen
soU darüber hinaus die Förderung von Mitarbeitsbereitschaft und Innovationsfähigkeit der Lehrer

bei der Entwicklung und der praktischen Erprobung der RichtUnien sein, da die bei der Reform in¬

tendierten konkreten Verbesserungen der Ausbildungssituation der Schüler ohne das Engagement
der Lehrer nicht verwirkücht werden können.

Vergleicht man die Richtlinienentwicklung in den Bundesländern und hebt man etwa bei

der RahmenrichtUnien-Entwicklung in Hessen deren curriculumtheoretische Reflektiert-

heit als ein besonderes Charakteristikum hervor oder bei der Entwicklung der Curricu¬

laren Lehrpläne in Bayern deren systematische Geschlossenheit und strukturelle Einheit¬

lichkeit, dann sind bei der Richtlinienentwicklung in Nordrhein-Westfalen insbesondere

das ständige Bemühen um dialogorientierte Organisationsformen und diskursive Legiti¬
mationsverfahren sowie theoretische Stringenz, konzeptionelle Ausgewogenheit und

inhaltliche Kontinuität hervorzuheben.

2.2. Allgemeine Funktionen der RichtUnien

Für jedes der 29 Unterrichtsfächer der Oberstufe des Gymnasiums in Nordrhein-West¬

falen werden zur Zeit „Richtlinien" erarbeitet.

Dieser Begriff - wie auch der des „Lehrplans" - ist in der Literatur nicht eindeutig und einheitüch

definiert, weil er in der Praxis höchst unterschiedliche Instrumente staatlicher BUdungspoütik be¬

zeichnet. Es sei hier darauf verwiesen, daß der Begriff „Richtlinien" in seiner Anwendung auf die

Oberstufe des Gymnasiums in Nordrhein-Westfalen trotz einigernicht unerheblicher Akzentverschie¬

bungen - bezogen auf Funktionen, Inhalte und Entwicklungsverfahren - weitgehend mit dem Begriff
der „Rahmenrichtlinien neuer Art" übereinstimmt, wie er in den Empfehlungen des Deutschen

Bildungsrats „Zur Reform von Organisation und Verwaltung im Bildungswesen" und „Zur För¬

derung praxisnaher Curriculum-Entwicklung" verwendet wird (1973, 1974 a).

Die allgemeinsten Funktionen staatlicher Richtlinien sind wie folgt bestimmt worden

(Unterlagen 1979, S. 37ff.): (1) RichtUnien haben eine Orientierungsfnnktion. Sie sind

damit ein wichtiges Element zur Sicherung von Kontinuität und Stabilität im Bildungs-
wesen. (2) Richtlinien haben die Funktion der spezifischen Steuerung von Lernvorgängen
in der Schule. Sie sind damit ein wichtiges Element zur Sicherung von Einheitüchkeit

und Vergleichbarkeit im BUdungswesen. (3) Richtlinien haben die Funktion der Garantie

von curricularen Freiräumen mit spezifischen Entscheidungs- und Gestaltungsmöglich¬
keiten. Sie smd damit ein wichtiges Element zur Sicherung von Aktualität und Fortent¬

wicklung im BUdungswesen. - Sie sollen die systematische Reflexion schulischer Erfah¬

rungen und Handlungsmögüchkeiten fordern und fördern, indem sie Anstöße zur Aus-
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emandersetzung mit Begründungen, Zielen, Inhalten und Verfahrensweisen der einzelnen

Fächer geben. Damit sie darüber hinaus ihre wichtigsten Steuerungsfunktionen erfüUen

können - einen ausreichenden Bestand gemeinsamer Lernerfahrungen für aUe Schüler

festzulegen, die Vergleichbarkeit schuüscher QuaUfikationen zu sichern und zur Förde¬

rung regionaler Chancengleichheit beizutragen -, müssen sie einen ebenso hinreichend

differenzierten wie hinreichend eindeutigen Bezugsrahmen für curriculare Entschei¬

dungen auf verschiedenen Ebenen und in unterschiedhchen Handlungsfeldern darsteUen.

Vielfältige curriculare Entscheidungen sind z. B. in der Einzelschule zu treffen: auf der Ebene der

Fachkonferenzen etwa bei der Abstimmung des Unterrichtsangebots ün jeweiligen Fach; auf der

Ebene der Unterrichtsplanung durch den einzelnen Fachlehrer bei der Vorbereitung längerer Unter¬

richtsabschnitte; auf der Ebene der einzelnen Klasse bzw. des einzelnen Kurses bei der Unterrichts¬

durchführung. Dazu müssen Richtlinien „Spielräume lassen für einen Unterricht, der - sehr aUge¬
mein gesprochen - auch begründete Entscheidungen aus der jeweiügen Simation der unmittelbar

Beteiligten heraus berücksichtigt, der sich auch auf die Bedingungen des schuüschen Umfeldes und

auf regionale Besonderheiten einläßt, der auch nach unterschiedUchen Lernvoraussetzungen und

Lernwegen der Schüler differenziert, der auch die individueUe Förderung der Schüler durch das

Offenhalten alternativer Angebote bis hin zur Konzentration der Schüler auf selbstgewählte Rollen

und Kompetenzen zum Ziel hat, der auch didaktische Experimente nicht scheut und nach Wegen
sucht, wissenschaftliche Erkenntnisfortschritte aufzugreifen und die Auseinandersetzung damit zum

Unterrichtsthema zu machen" (Unterlagen 1979, S. 39).

Vielfältige curriculare Entscheidungen fallen aber auch außerhalb des Handlungsfeldes der Einzel¬

schule: z. B. auf der Ebene des Lehr- und Lernmittelmarktes bei der Herstellung kommerzieU ver¬

triebener Unterrichtsmedien, deren Skala vom herkömmüchen Lehrbuch über MateriaUen zur pro¬

grammierten Unterweisung bis hin zu Foliensätzen und Filmen reicht, oder auf der Ebene der unter-

schiedüchsten Curriculum-Entwicklungsgruppen - von denen es derzeit in der Bundesrepublik etwa

400 bis 500 gibt (Nissen et. al. 1978, S. 119) - bei der Erarbeitung von Lernzielkatalogen, Material¬

sammlungen, Musteraufgaben, Testinstrumenten, offenen Curriculum-Entwürfen, kurzen Unter¬

richtseinheiten, Kursmodellen, Kurssequenzen usw. Die Vielfalt dieser Produkte und der in ihnen

enthaltenen curricularen Entscheidungen ist durchaus wünschenswert, da sie der Komplexität der

Reformaufgaben ebenso entspricht wie der auf Experimente und konkurrierende Alternativen an¬

gewiesenen geseUschaftüchen und bildungspolitischen Gesamtsituation. Auf längere Sicht vertretbar

erscheint sie allerdings nur dann, wenn sie nicht in Beliebigkeit und unkontrolüertes Nebeneinander

mehr oder weniger zufälliger Entwicklungsprozesse einmündet. Das aber ist nur dadurch zu verhin¬

dern, daß die Erarbeitung dieser Beiträge zur Unterrichtsplanung und -durchführang rückgebunden
wird an inhaltüche und formale Rahmenvorgaben, deren jeweiüger Verbindlichkeitsgrad im einzel¬

nen festgelegt sein muß. Dazu müssen RichtUnien insbesondere ihre oben erwähnte Orientierungs¬
funktion erfüUen (zu dem hier vorhandenen Konfliktpotential vgl. Baumert/Raschert 1975, S.

108f., HOL).

Der Orientierung und als Entscheidungshilfen dienen RichtUnien schüeßüch noch in einer Reihe

weiterer Handlungsfelder. Stichwortartig genannt seien hier insbesondere Aufgaben und Situa¬

tionen wie': die Information von Schülern und Eltern oder der Öffentlichkeit z. B. im Zusammenhang
mit Schullaufbahnentscheidungen oder bei büdungspoütischen Diskussionen; die Beratung der Bü¬

dungsverwaltung bei der Durchführung schulaufsichtücher Aufgaben; die inhaltüche Ausrichtung
von Teilen der Lehrerausbildungz. B. im Rahmen fachdidaktischer Veranstaltungen; die Planung und

Durchführung von Lehrerfortbildungsmaßnahmen z. B. bei der Bestimmung fachspezifischer, schul¬

pädagogischer und curriculumtheoretischer Fortbildungsschwerpunkte.

2.3. Oberstufenspezifische Funktionen der Richtlinien

Bei der weiteren Konkretisierung der skizzierten allgemeinen Funktionen staatlicher

RichtUnien kommen notwendigerweise schulformspezifische Faktoren in den Bück.

Bezogen auf die neugestaltete Oberstufe des Gymnasiums in Nordrhein-Westfalen ist
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dabei zunächst auf eine Reihe von Anlässen zu verweisen, die die Entwicklung von Richt¬

linien nahelegen, ja z. T. zwingend erforderlich machen.

(1) Am 7. Juü 1972 hat die Kultusministerkonferenz ihre „Vereinbarung zur Neugestaltung der

gymnasialen Oberstufe in der Sekundarstufe II" verabschiedet. Die tiefgreifenden Veränderangen,

die die mit dieser Vereinbarung vollzogene Aufhebung der herkömmlichen Typengliederung des

Gymnasiums eingeleitet hat, verlangen u. a. die Entwicklung einer konsistenten Theorie der neuge¬

stalteten Oberstufe des Gymnasiums. Richtlinien können und sollen einen Beitrag dazu leisten.

(2) Die Umstellung der Oberstufensysteme im Sinne der genannten Vereinbarung hat an den ein¬

zelnen Schulen zunächst zu einem durchgängig feststellbaren Übergewicht der Organisationsaufgaben

geführt, die aUe Beteiügten teilweise immensen Arbeitsbelastungen ausgesetzt hat. Diese Tatsache

verlangt u. a., daß künftig der inhaltlich-curricularen Reform der Vorrang eingeräumt wird. Die Ent¬

wicklung und praktische Erprobung von Richtlinien kann und soll dazu entscheidend beitragen.

(3) Mit den Abiturprüfungen am Ende des Schuljahrs 1977/78 ist der Prozeß der praktischen Ein¬

führung der Reform an allen nordrhein-westfälischen Gymnasien abgeschlossen worden. Diese Tat¬

sache verlangt u.a.- und ermöghcht zugleich! - die systematische Auswertung der gesammelten mehr¬

jährigen Erfahrungen und die koordinierte Planung der weiteren Entwicklung. Die Erarbeitung von

RichtUnien kann und soU dabei zentrale Funktionen erfüllen.

(4) Am 28. März 1979 hat der nordrhein-westfäüsche Kultusminister durch Rechtsverordnung auf

der Basis des Rechtsgrundlagengesetzes vom 5. Juli 1977 und mit Zustimmung des Landtagsaus¬

schusses für Schule und Kultur die „Verordnung über den Bildungsgang und die Abiturprüfung in der

Oberstufe des Gymnasiums" erlassen undzum 1. August 1979 in Kraft gesetzt. Diese Rechtsverord¬

nung ebenso wie die sie ausführenden Verwaltungsvorschriften verlangen die Einführung von Richt¬

linien als Rechtsgrundlage für die Arbeit in den Unterrichtsfächern der Oberstufe des Gymnasiums.

(5) Schließlich werden derzeit die grundlegend überarbeiteten und revidierten sog. Normenbücher,

die „Einheitlichen Prüfungsanforderungen in der Abiturprüfung", in der Kultusministerkonferenz

beraten und sukzessive verabschiedet. Ihre Adaptation durch das Land Nordrhein-Westfalen ver¬

langt u. a. die übergreifende Konzeption von Richtlinien für die Oberstufe des Gymnasiums, in die sie

integriert werden müssen.

Die gymnasiale Oberstufe umfaßt nur einen Teübereich der Sekundarstufe II. Für eine

Gesamtreform dieser Ausbüdungsstufe liegen umfassende Integrationskonzepte seit

Jahren vor (KultusministerNW 1972; Deutscher Bildungsrat 1974b). Die Reform¬

ansätze für die gymnasiale Oberstufe erscheinen dabei in einigen Bereichen (Stichworte
etwa: Kurssystem; wissenschaftspropädeutische Ausbildung; individuelle Schwerpunkt¬

setzung; Ausweitung des Fächerangebots) leichter, in anderen Bereichen dagegen (Stich¬

worte insbesondere: Aufgabenfelder; gemeinsame, auch inhaltlich fixierte Grundbildung)

schwerer vereinbar zu sein mit diesen Integrationskonzepten.

Sieht man einmal ab von diesen Überlegungen, die den Gesamtbereich der Sekundarstufe

II berühren, dann ergibt eine weiterführende Analyse und Konkretisierung der unter (1)
bis (5) erwähnten spezifischen Funktionen und Aufgaben künftiger Richtlinien für die

Oberstufe des Gymnasiums, daß diese eine Reihe von Fragen aufnehmen und zu beant¬

worten suchen müssen, für die Lösungen bisher erst ansatzweise erkennbar geworden sind.

Die wichtigsten dieser Fragen (vgl. Zimmermann 1978) seien hier stichworthaft genannt:

(a) Welche fachspezifischen inhaltlichen Vorgaben und formalen Regelungen sind zu treffen, damit

die Richtlinien in den einzelnen Unterrichtsfächern eine Vielfalt konkreter Lösungen bei der Um¬

setzung in praktischen Unterricht erlauben und gleichzeitig die Einhaltung von möglichst einheitlichen

Niveauanforderungen sichern, die sowohl für den Vergleich aller Fächer untereinander als auch für die

vergleichende Beurteilung des Unterrichtsangebots aller Einzelschulen gelten müssen?

(b) Wie müssen die Elemente einer durchgängig wissenschaftspropädeutischen Ausbildung formal

und inhaltlich definiert und die Hilfen zur Selbstverwirkhchung des Schülers in sozialer Verantwor-
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tung näher bestimmt werden, damit im Rahmen dieser beiden obersten Zielsetzungen den Schülern

eine allgemeine Studierfähigkeit vermittelt werden kann?

(c) Welche wissenschafts- und bildungstheoretischen bzw. -geschichtlichen Begründungsmöglich¬
keiten für die Aufgabenfelder lassen sich ausmachen, von denen her fächer- und/oder aufgabenfeld-

übergreifende Lernziele bestimmt werden können, zu deren systematischer Vermittlung die ver¬

schiedenen Fächer und Kursarten gemeinsame und gleichwertige (nicht: gleichartige) Beiträge zu¬

mindest mittelfristig sollten leisten können?

(d) Mit Hilfe welcher Kriterien kann vor dem Hintergrund einer zu entwickelnden Didaktik der

Grund- und Leistungskurse das Prinzip der Sequentialität von Kursen (vgl. Kultusministerkonfe¬
renz 1977, Ziff. 3.5), bezogen auf Schwierigkeitsgrade, Methodenbezüge sowie logische und thema¬

tische Zusammenhänge, fachspezifisch bestimmt und unterrichtspraktisch eingelöst werden?

(e) Wie kann schließlich in den Richtlinien insgesamt gesichert werden, daß die Summe aUer fach¬

spezifischen und fächerübergreifenden Regelungen einerseits dem Schüler ein Maximum an Wahl¬

möglichkeiten bei der individuellen Zusammenstellung des Ensembles seiner Grund- und Leistungs¬
kurse einräumt, andererseits aber das Zustandekommen von unvertretbar einseitigen oder unstruk-

turierbar willkürlichen Bildungsgängen ausschließt?

3. Zum Prozeß der Richtlinienentwicklungfür die Oberstufe
des Gymnmiurm in Nordrhein- Westfalen

3.1. Allgemeine Strukturprinzipien und Verfahrensmodelle des Entwicklungsprozesses

Sieht man einmal ab von zwei Merkmalen, die dem ausländischen Beobachter als über¬

greifende Charakteristika der Curriculumentwicklung in der Bundesrepublik auffallen -

das „argwöhnische Beharren" auf der „Länder-Autonomie" und die „traditionelle Hoch¬

achtung für akademische Forschung" (OECD/CERI1975, S. 33) -, dann sind in diesem

Zusammenhang insbesondere die folgenden Gemeinsamkeiten zu nennen:

(1) In allen Bundesländern ist zunächst die zentrale Bedeutung von Richtlinienkommissionen hervor¬

zuheben. Zu diesem entscheidenden Strukturelement scheint es offenbar keine praktikablen Alter¬

nativen zu geben, sondern bestenfalls Modifikationen oder Perfektionierungen (vgl. Nevermann

1975, S. 117; Brügelmann 1975, S. 46). Bestätigt wird das beispielsweise durch theoretische Kon¬

zepte wie etwa die Empfehlungen des Bildungsrats zur Entwicklung von Rahmenrichtlinien in

einem Verbundsystem „Regionaler Pädagogischer Zentren" (Deutscher Bildungsrat 1974 a,

S. 133 f.), aber auch durch die - wie auch immer unterschiedliche - Praxis der Richtlinienarbeit etwa

in Hessen, Bayern, Niedersachsen oder Berün.

(2) Geprägt wird die Richtlinienentwicklung weiterhin durch die Federführung der Büdungsverwal¬

tung, die sich nicht nur organisatorisch auswirkt, sondern schulaufsichtüche Beratungs- und Entschei¬

dungsfunktionen auch bei der inhaltlichen Gestaltung des Entwicklungsprozesses - mit wie unter¬

schiedlichem Nachdruck auch immer — zur Geltung bringt. Die funktionale Begründung dieser star¬

ken Position der Verwaltung wird in erster Linie darin gesehen, daß ohne sie die „zielgerichtete Linea-
rität" der Reform des Regelsystems nicht hinlänglich gesichert und die „einheitliche Rechtsposition
für Schüler und Lehrer" nicht ausreichend garantiert werden könne (Sebbel 1976b, S. 87).

(3) Eine weitere Gemeinsamkeit liegt in dem Bemühen, differenzierte Lösungen für die Einbindung
der Wissenschaft in den Entwicklungsprozeß zu finden. Inhaltüch geht es dabei um die Auswahl und

produktive Verarbeitung von Erkenntnissen und Methoden vor allem der Fachwissenschaft, der

Fachdidaktik, der Erziehungswissenschaft und der Curriculumforschung, während es unter dem Ge¬

sichtspunkt der praktischen Beteiligung einzelner Wissenschaftler bzw. Wissenschaftlergruppen vor

allem um Aufgaben der Innovationsforschung, der Beratung in Konzeptions- und Verfahrensfragen,
der Begutachtung von Entwürfen und Zwischenergebnissen sowie der konstruktiven Mitarbeit bei

der Entwicklung, Erprobung und Evaluation der Richtlinien geht. In diesem Zusammenhang ist in
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den letzten Jahren deutüch geworden, daß der Stellenwert der Wissenschaft im Rahmen der Richt¬

linienentwicklung - wie unterschiedlich auch immer die Lösungen im einzelnen aussehen mögen -

sich zunehmend verschoben hat: weg von den Positionen autoritativer Expertenanalysen und ex-

carAedra-Beurteilungen und hin zu stärker konstruktiven und kooperativen Funktionen.

(4) Schüeßüch ist aUen Verfahrensmodellen gemeinsam, daß sie eine mögüchst effiziente Beteiligung
der Schulpraxis anstreben - wie unterschiedlich auch ünmer diese Beteiügung, bezogen etwa auf

Breite und Intensität, praktisch ausfallen mag. Dabei verweist das Attribut „effizient" auf die Ambi-.
valenz der vorüegenden Partizipationskonzepte, die in der Spannung zwischen der Ermöglichung
demokratischer Selbstbestimmung und dem Werben um Zustimmung zu bereits gefallenen büdungs¬
poütischen Vorentscheidungen begründet ist (vgl. Schulte 1977, S. 105 ff.). In dieser grundsätz¬
üchen Ambivalenz Uegen Konfliktpotentiale, mit deren oft unvorhersehbarer Aktualisierung jede
Richtünienentwicklung ständig rechnen muß. Wie diese Konflikte im Einzelfall gelöst werden, dürfte

nicht unwesentüch über Quaütät und längerfristige Wüksamkeit der jeweiügen RichtUnien entschei¬

den.

Auf ein einzelnes Bundesland bezogene Differenzierungen und Lösungsansätze unterüalb

der Ebenen dieser vier gemeinsamen Strukturprinzipien kommen in den folgenden Ab¬

schnitten am Beispiel des nordrhein-westfäüschen Verfahrensmodells für die Oberstufe

des Gymnasiums zur Sprache. Vorab soll dazu jedoch noch ein allgemeiner Strukturhin¬

weis gegeben werden.

Spies hat eme Abfolge von drei idealtypischen ModeUen nordrhein-westfäüscher Curri¬

culum- und Richtlinienentwicklung beschrieben (1975, S. 318ff.). Als Beispiel für das

zentralbtische Modell stellt er die Entstehung der Richtlinien für die Hauptschule in Nord¬

rhein-Westfalen dar, die allein von einer zentralen Kommission entwickelt und 1968 ohne

Übergangsfrist oder Erprobungsverfahren sofort eingeführt wurden. Im Kontrast dazu

sieht er das Bmbmodell und ülustriert es am Beispiel der Rahmenlehrpläne für den Ge¬

samtschulversuch, die, unter extensiver Basisbeteihgung und ohne kultusministerielle

Vorgaben entwickelt, vom Minister nur noch genehmigt und zur Erprobung eingeführt
wurden. Das Verbundmodell für den Schulversuch „KoUegstufe NW" schließlich kom¬

biniert für Spies die jeweiügen Vorzüge der beiden anderen Modelle durch die Verbindung
von zentralen Rahmenvorgaben und zentraler organisatorischer Steuerung unter der di¬

rekten Aufsicht des Kultusministers mit einem vielmaschigen Kooperationsgeflecht aus

wissenschafthcher Begleitung, überregionalen Fachgruppen, assoziierten Wissenschaft¬

lergruppen und lokalen Vorbereitungsgruppen.

Keines der drei Modelle konnte düekt bei der Ausarbeitung eines Konzepts zur Richt-

linienentwicklung für die Oberstufe des Gymnasiums in Nordrhein-Westfalen übernom¬

men werden. Vielmehr mußte unter den Leitvorstellungen einer schulpraxisnahen und

pragmatischen Curriculumentwicklung und unter den einschränkenden Bedingungen des

schutischen Regelsystems eine modifizierende Fortschreibung des dritten ModeUs er¬

folgen.

3.2. Voraussetzungen und Vorstufen der Richtünienentwicklung

Im Juü 1972 verabschiedete die Kultusministerkonferenz ihre bereits erwähnte „Verein¬

barung zur Neugestaltung der gymnasialen Oberstufe in der Sekundarstufe II". Zu diesem

Zeitpunkt konnte das Land Nordrhein-Westfalen bereits auf eine siebenjährige Phase von
Schulversuchen zurückblicken, in der wichtige Erfahrungen mit wichtigen Elementen der
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später beschlossenen Neugestaltung gesammelt worden waren: von 1965 bis 1972 hatten

dazu — aus Initiativen der Schulen hervorgegangen und durch Einzelerlasse genehmigt —

insgesamt 130 Schulversuche unter Beteiügung von ca. 3.000 Lehrern stattgefunden (vgl.
Deutscher Bildungsrat 1971, S. 183ff.; Sebbel 1976a, S. 57). Die allgemeine orga¬

nisatorische Umstellung und Neugestaltung der Oberstufen an den über 600 nordrhein-

westfälischen Gymnasien wurde im Schuljahr 1971/72 emgeleitet durch die systematische

Vorerprobung des Entwurfs zu der genannten KMK-Vereinbarung an drei Testschulen

und erfolgte dann phasenweise in vier Versuchsreihen, beginnend mit 62 Gymnasien im

Schuljahr 1972/73 und endend mit dem ersten Abitur der 4. Versuchsreihe ün Schuljahr
1977/78. Unterstützt wurde der Einführungsprozeß durch Seminarveranstaltungen des

Kultusministers für Lehrer, Schüler und Eltern; durch einzelschulspezifische Organisa¬

tionsberatungen, durchgeführt insbesondere von Lehrern der erwähnten Testschulen;

durch Informationsschriften, Foliensätze und Veröffenthchungen in der Schriftenreihe

des Kultusministers „Schulreform NW — Sekundarstufe II - Arbeitsmateriaüen und Be¬

richte" (vgl. Unterlagen 1979, S. 34f.). Parallel zur organisatorischenNeugestaltung setzten

intensive Bemühungen um curriculare Veränderungen im Sinne der sog. inneren Reform

der Oberstufe des Gymnasiums ein. Die drei wichtigsten Ansätze bildeten dabei (Kultus¬
minister NW 1972ff.; Sebbel 1976a und b; Unterlagen 1979):

(1) Die Erarbeitung von Lehrplanhilfen und Unterrichtsempfehlungen (1972-1974). Diese Hilfen

und Empfehlungen, in äußerst knapper Zeit von kleinen Kommissionen — mit in der Regel
bereits versuchserfahrenen Lehrern als MitgUedern - entwickelt, spiegeln in vielfachen Brechun¬

gen die 'damaüge fachdidaktische und curriculumtheoretische Diskussion sowie die individuellen

Erfahrungen, Interessen, Positionen und Kompetenzen ihrer Autoren wider. Sie sind, das hat die

Folgezeit ergeben, zu gewichtigen und einflußreichen Faktoren bei der didaktischen und unterrichts¬

organisatorischen Ausgestaltung der Oberstufenreform an den Gymnasien in Nordrhein-Westfalen

geworden.

Den Unterrichtsempfehlungen der einzelnen Fächer ist gemeinsam, daß sie fachspezifische Aussagen
zur Kursorganisation, zu Lernzielen und Lerninhalten, zu Leistungsüberprüfungen und Beurteilun¬

gen treffen und Vorschläge für einzelne Halbjahreskurse machen. Sie unterscheiden sich dabei im

Grad der Ausführüchkeit, in ihrer curriculumtheoretischen Fundierung und in ihren Kursdarstellun¬

gen. Wichtiger noch und für die spätere Wirkung entscheidender als diese Gemeinsamkeiten und

Unterschiede ist aber die Tatsache, daß die Unterrichtsempfehlungen auch eme Art Zwischenbilanz

des damaligen fachdidaktischen und unterrichtspraktischen Entwicklungsstandes der einzelnen

Fächer ün Regelsystem des Gymnasiums darsteUen: daß sich in ihren fallweise aufgenommenen fach¬

spezifischen Inhaltssystematiken, Kurstypologien, Themenbeispielen, Musteraufgaben, Glossaren,

Literaturüsten usw. die Sicherheit einer langen Fachtradition ebenso finden läßt wie der vorsichtige
Versuch einer Neukonzeption, die Entschiedenheit des eigenständigen Ansatzes in neu eingerich¬
teten Fächern ebenso wie deren Anlehnung an Lösungen der bereits etabüerten Nachbarfächer, die

globale Anregung für den erfahrenen Unterrichtspraktiker ebenso wie der hilfreiche Tip für den

Lehrer, der sich in unterrichtlichem Neuland bewegen muß.

(2) Die Einrichtung des Modellversuchs „Erfahrungsaustausch der Gymnasien" (1974). Dieser

Modellversuch geht von der aUgemeinen Prämisse aus, daß die Lösung von Informations- und Kom¬

munikationsproblemen für den Erfolg eines Reformvorhabens auch im Regelsystem von grundlegen¬
der Bedeutung ist. Seine aUgemeine Zielsetzung ist es, das Fachgespräch über die Einzelschule hin¬

aus zu ermögüchen, verschiedene Formen der Fortbildung von Lehrern durch Lehrer damit zu ver¬

knüpfen und unter Hinzuziehung auch von Fach- und Erziehungswissenschafüern praktikable Ver¬

fahren reformorientierter Zusammenarbeit und partizipativer Entscheidungsfindungen zu institutio-

naüsieren. Im System des „Erfahrungsaustausches" ist jedes Gymnasium emervon 9 Koordinierungs-
stellen zugeordnet, die ihrerseits einer Schule angegliedert sind und alle Organisationsaufgaben in

derjeweiügen Region durchführen. Veranstaltet werden eintägige Tagungen mit Grappen von jeweils
etwa 30 Lehrem. Sie werden von den Dezernenten der oberen Schulaufsichtsbehörden geleitet und
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smd jeweils emem der folgenden 6 Sektoren zugeordnet: Unterrichtsorganisation (Sektor A); schul-

laufbahnbegleitende Beratung (B); pädagogische Probleme im Kurssystem (C); curriculare Probleme

der Abiturprüfung (D); curriculare Probleme der Grund- und Leistungskurse aller Fächer (E);
Probleme der Schulmitwirkung (F).

(3) Die Erarbeitung von Regelungen für die Abiturprüfung und von Empfehlungen zum Beurteilungs¬
bereich „Sonstige Mitarbeit" (1974-1977). Im Zentrum der Regelungen für die schriftliche Abitur¬

prüfung in den einzelnen Unterrichtsfächern stehen die für diese Prüfung geeigneten und schulauf-

sichtüch zugelassenen bzw. verlangten fachspezifischen Aufgabenarten. Deren Ziele, charakteri¬

stische Merkmale, mögüche Varianten werden beschrieben und fachdidaktisch begründet; Qualitäts¬

anforderungen an Text- bzw. Materialvorlagen werden genannt, Grundsätze für Aufgabenstellungen

formuüert, Leistungsanforderungen und Bewertungskriterien festgelegt. Illustrierend ergänzt werden

diese allgemeinen Bestimmungen durch konkrete Themenbeispiele zu den einzelnen Aufgabenarten.

In ähnlicher Weise werden die fachspezifischen Aufgabenarten für die mündüche Abiturprüfung in

den entsprechenden Regelungen dargestellt und mit Beispielen erläutert. Sie sind integriert in die

Beschreibung der allgemeinen Bestimmungen der Abiturprüfungsordnung über Vorbereitung,

Durchführung und Abschluß der mündUchen Prüfung.

Die Empfehlungen für den Beurteüungsbereich „Sonstige Mitarbeit" schließlich folgen gleichfalls
diesen formalen und inhaltüchen Darstellungsprinzipien. Sie sind mit ihren aUgemeinen Vorschlägen
und praktischen Beispielen zentriert um fachspezifische Erläuterungen erstens von fächerübergrei¬
fend empfohlenen Arbeitsformen (mündliche Mitarbeit; ProtokoU; Referat; Hausaufgaben; schrift¬

üche Übungen) und zweitens von einzelfachspezifisch naheüegenden bzw. unverzichtbaren Arbeits¬

formen (wie z. B. die praktische Arbeit im Fach Kunst; Experiment und Übung ün Fach Psychologie;

Versuchsvorbereitung, -durchführung und -protokollierung in den Naturwissenschaften).

3.3. Phasen und bisher vorliegende Zwischenergebnisse der Richtlinienentwicklung

(1) Die „Rahmenvorgabe zurpraxisnahen Entwicklung von Richtlinien für die Unterrichts¬

fächer in der neugestalteten gymnasialen Oberstufe" (1977). Die organisatorische Neuge¬

staltung der Oberstufe des Gymnasiums und die parallel dazu verlaufenden Bemühungen
um ihre auch inhaltliche Reform machten von Jahr zu Jahr zunehmend deutlich, daß es

notwendig wurde, die vielfältigen Reformerfahrungen zusammenzufassen, die einzelnen

Reformergebnisse zu überprüfen und die sich immer konkreter abzeichnenden Reform¬

entwürfe in systematisch ausgearbeitete Konzepte für die einzelnen Unterrichtsfächer zu

integrieren. Die Entwicklung fachspezifischer RichtUnien erschien naheliegenderweise
als ein sinnvoller Weg, diese drei Aufgaben miteinander zu verbinden und gemeinsam zu

lösen.

In der ersten Phase der Richtünienentwicklung wurde daher von einer Arbeitsgruppe aus Vertretern

der Schulpraxis, der Wissenschaft und der Fachgruppe Gymnasium im nordrhein-westfälischen Kul¬

tusministerium eine Rahmenvorgabe für den Entwicklungsprozeß entworfen. Diese Rahmenvorgabe
besteht aus einem Allgemeinen Teil und aus drei illustrierenden Anlagen. Bei ihnen handelt es sich

um Versuche, den Allgemeinen Teil in einer Mischung aus Textentwürfen und MetaÜberlegungen
am Beispiel je eines Fachs (Deutsch, Geschichte, Mathematik) der drei Aufgabenfelder exemplarisch
zu konkretisieren.

Der Entwurf zu dieser Rahmenvorgabe wurde einem umfassenden und intensiven Überprüfungs¬
verfahren ausgesetzt. So wurde schulaufsichtlich insbesondere die Stimmigkeit des Entwurfs im Kon¬

text der bis dahin erfolgten Curriculumentwicklung für die neugestaltete Oberstufe des Gymnasiums
in Nordrhein-Westfalen geprüft. Schulpraktisch ging es auf drei je zweitägigen Fachtagungen mit den

Mitgliedern aller Fachgruppen der Fachdezernenten vor allem um die Einschätzung, ob und wie eine

fachspezifische Umsetzung der Vorgabe möglich erscheine. Auf der Seite der Wissenschaft schließlich

wurde der Entwurf von Curriculumexperten aus den Bereichen der Erziehungswissenschaft und der
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Fachdidaktik dahingehend begutachtet, ob sein curriculumtheoretischer Ansatz tragfähig und hin¬

sichtlich der geplanten BeteiUgungs- und Entwicklungsverfahren praktikabel sei.

Auf der Grundlage der Überprüfungsergebnisse wurde der Entwurf für die Rahmenvorgabe noch

einmal überarbeitet. Nach einem letzten Abstimmungsprozeß zwischen oberer und oberster Schul¬

aufsicht wurde dann die revidierende Fassung zur verbindlichen konzeptuellen Basis der weiteren

Richtünienarbeit gemacht.

(2) Die „ Umfrage bei den Fachkonferenzen der Gymnmien im Lande Nordrhein-Westfalen
zur Richtünienentwicklung für die Fächer der gymnasialen Oberstufe" (1977/78). Das

unter Ziffer (1) genannte Bedürfnis nach einer Bestandsaufnahme der Reformerfahrun¬

gen und -ergebnisse führte in Verbindung mit der konzeptioneUen Auflage, den Ist-Zu-

stand des Regelsystems zum Ausgangspunkt der Richtünienentwicklung zu machen, u. a.

zu einer schriftlichen Befragung aller Fachkonferenzen aller nordrhein-westfähschen

Gymnasien. Sie wurde im Herbst 1977 durchgeführt und im folgenden Jahr ausgewertet
und stand im Zentrum der zweiten Phase der Richtünienentwicklung.

Ziel der Umfrage war es in erster Linie, die Auffassungen der Fachkonferenzen über fachdidaktisch

sinnvolle und unterrichtspraktisch realisierbare Kursabfolgen in den Grund- und Leistungskursen
zu erheben. Auf der Basis von bereits erteilten Kursen und von curricularen Zielvorstellungen soUten
die Fachkonferenzen im zentralen Teil der Fragebögen Angaben machen über: Themen von Halb¬

jahreskursen; die mit dem jeweiligen Thema verfolgten Intentionen; Unterthemen der Halbjahres¬
kurse; ihnen zugeordnete Unterrichtsinhalte und die zur Vermittlung dieser Inhalte besonders geeig¬
net erscheinenden Materialien. Darüber hinaus sollten die Fragebögen erfassen, welche Fachkon¬

ferenzen, überschuüschen Fachgruppen und einzelnen Fachlehrer zur Übernahme spezieller Auf¬

gaben bei der späteren Einführung und Erprobung der Richtlinien bereit waren.

An der Umfrage beteiligten sich ca. 30.000 Lehrer in ca. 5.900 Fachkonferenzen und ca. 1.400 über¬

schulischen Fachgruppen. Diese Rücklaufquote betrug in den „großen" Fächern, die an fast allen

Oberstufen angeboten werden, rand 90%. Zur weiteren Mitarbeit erklärten sich in den abgegebenen

Fragebögen 10% aller Lehrer als Einzelpersonen sowie ca. 20% aller Fachkonferenzen und ca. 30%

aller überschulischen Fachgruppen bereit. Ausgewertet wurde die Umfrage durch die 9 Koordinie¬

rungsstellen für den „Erfahrungsaustausch". Sie erfolgte zunächst unter überwiegend quantitativ¬
statistischen Gesichtspunkten. Ihre Ergebnisse wurden zu fachspezifischen Auswertungsberichten
zusammengefaßt und den Schulen zugestellt.

Die Umfrageergebnisse stellten die Richtlinienentwicklung für die Oberstufe des Gym¬
nasiums in Nordrhein-Westfalen auf eine breite, unter den vorgegebenen personellen,
finanziellen und organisatorischen Bedingungen als optimal einzuschätzende empirische
Basis. Sie lieferten entscheidende Ausgangsdaten für die dritte Phase der Richtünien¬

arbeit.

(3) Die Erarbeitung von Entwurfsfmsungen der Richtlinien (1977—1979). Diese gerade

abgeschlossene dritte Phase der Richtlinienentwicklung ist in ihrem Verlauf zentral be¬

stimmt gewesen durch die Arbeit von 29 Richtlinienkommissionen (Fachgruppen). Sie

arbeiteten unter dem Vorsitz der Fachdezernenten der oberen Schulaufsicht und setzten

sich in der Regel aus acht bis zehn Mitgliedern zusammen: aus Fachlehrern und Fach¬

leitern, die auf Vorschlag der Dezernenten vom Kultusminister berufen und durch eine

Verringerung ihrer Pflichtstundenzahl entlastet sind.

Die Fachgruppen haben im ersten Jahr der Entwurfsentwicklung weitgehend unabhängig vonein¬

ander gearbeitet, während sie im zweiten Jahr stärker aufeinander bezogen waren im Prozeß des sog.

„koordinierenden Lesens". Der Begriff faßt eine Vielzahl von Beratungs-, Angleichungs- und Ab¬

stimmungsvorgängen zusammen, die kontinuierlich stattfanden einerseits zwischen den einzelnen

Fachgruppen (insbesondere zwischen verwandten Fächern des gleichen Aufgabenfeldes) und ande-
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rerseits zwischen den Fachgruppen und der Grappe Gymnasium des Kultusministeriums. Gegen¬
stand dieser Diskussions- und EntScheidungsprozesse waren Roh- und Erstentwürfe einzelner Richt-

linienabschnitte: in der Mehrzahl fachspezifische Teile, die von den Fachgruppen erarbeitet worden

waren, und daneben fächerübergreifende Teile, die von der Seite des Kultusministeriums aus vorge¬

legt wurden. Die Ergebnisse des „koordinierenden Lesens" wurden als Anregungen, Empfehlungen
oder—in den seltensten FäUen - Auflagen bei der Endredaktion der Entwurfsfassungen berücksich¬

tigt. Die fertigen Entwurfsfassungen üegen seit September 1979 für nahezu alle Unterrichtsfächer

der Oberstufe des Gymnasiums in Nordrhein-Westfalen vor.

4. Zur künftigen Einführung, Erprobung und Revbion der Richtlinien

In der nächsten Phase der Richtünienentwicklung muß gemäß § 16 des nordrhein-west¬

fälischen Schulmitwirkungsgesetzes die Beteiligung bestimmter Verbände und Organisa¬
tionen erfolgen. Anhörungs-, Beratungs-, Anregungs- und Vorschlagsrechte stehen in

diesem Zusammenhang Gewerkschaften und Berufsverbänden, Eltern- und Schülerver¬

tretungen, der Industrie- und Handelskammer, dem Handwerkskammertag, den Kirchen

und Ersatzschulträgern zu (§ 2 Abs. 4 SchMG) und werden zusätzlich den jeweils zustän¬

digen Fachverbänden (der Altphilologen, Kunsterzieher, Germanisten, Schulgeographen
usw.) eingeräumt.

Auf die Einarbeitung der Stellungnahmen dieser etwa 40 Verbände und Organisationen
in die Richtlinienentwürfe folgen die Phasen der Richtünieneinführung, -erprobung und

-revision. Dazu sollen abschüeßend einige allgemeine Anmerkungen gemacht werden.

Die vorüegenden Richtlinienentwürfe sind u. a. durch das entschiedene Bemühen um

dialogisch angelegte Darstellungsformen und Argumentationsweisen geprägt: die Ent¬

faltung sachstruktureUer Zusammenhänge, die Analyse und Diskussion fachspezifischer
wie fächerübergreifender Fragen und Probleme, die Entwicklung und Begründung didak¬

tischer und unterrichtsorganisatorischer Regelungen steUen immer neue Versuche dar,
dem Leser eine argumentative Auseinandersetzung mit-Intentionen und Konzeptionen
der Richtlinien zu ermöglichen und ihn so zu einem produktiv-kritischen Umgang mit

ihnen anzuregen und zu befähigen. Wenn nun die Richtlinien nicht zu Rahmenvorgaben
werden sollen, die für die schulische Praxis mehr oder weniger irrelevant sind, sondern

praktische Folgen für die Unterrichtswirküchkeit in der Oberstufe des Gymnasiums haben

sollen, dann muß ihre Einführung, Erprobung und Revision als ein ebenfalls dialogisch
geprägter Prozeß im Kontext einer schulpraxisnahen, pragmatischen Curriculumentwick¬

lung angelegt und ausgestaltet werden - als ein Prozeß, der ähnlich wie die Erarbeitung
der Richtlinienentwürfe selbst bestimmt ist durch das differenzierte und funktional ausge¬

wogene Zusammenwirken von Schulpraxis, Schulaufsicht und Wissenschaft.

Von dieser Grundthese ausgehend, lassen sich abschließend sieben Aufgabenbereiche für

den weiteren Verlauf der Richtünienentwicklung charakterisieren:

(1) Bei der Einführung der Richtlinien im Rahmen des „Erfahrungsaustausches" wird es

darum gehen, die Fachlehrer und Fachkonferenzen in die Lage zu versetzen, die schritt¬

weise Erprobung der Richtlinien - beginnend mit der Jahrgangsstufe 11/1 — vorzunehmen

und einen Uberbhck über die von ihnen erwarteten Beiträge ün Prozeß der Erprobung und
Revision zu gewinnen. In dieser Phase werden u. a. die über Erfolg bzw. Mißerfolg des
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Gesamtkonzepts weitgehend entscheidenden Voraussetzungen geschaffen, da hier die

wichtigsten WeichensteUungen für das weitere Vorgehen erfolgen und dabei auch Erwar¬

tungshaltungen und Mitarbeitsbereitschaft der Beteiügten nachhaltig geprägt werden

dürften.

(2) Die Entwicklung von Handreichungen, die weitere Ausgestaltung des „Erfahrungs¬

austausches", gezielte Lehrerfortbildungsprogramme usw. steUen unterstützende Maß¬
nahmen bei der Erprobung der Richtlinien dar, die der Förderung von Initiativen und der

Erweiterung von fachUchen Kompetenzen der Lehrer dienen soUen. Daß dabei Qualifi-

zierungsprozesse auch für die übrigen an der Richtünienentwicklung beteüigten Personen¬

gruppen stattfinden, ist eine zusätzliche Erwartung, die um so eher einlösbar erscheint,

je stärker auch hier dialogische Strukturen die Verwirklichung der verschiedenen Maß¬

nahmen prägen.

(3) Das Einholen von Stellungnahmen der Schulen in der Erprobungsphme soll entschei¬

dende Daten und Informationen für die RichtUnienrevision erbringen. Deshalb soUten die

beteiügten Personen und Gruppen an den Einzelschulen angeregt und aufgefordert wer¬

den — freilich unter reaüstischer Berücksichtigung der Auswertungskapazitäten —, Stel¬

lungnahmen, Erfahrungsberichte, Vorschläge usw. in den Gesamtprozeß einzubringen,

gezielte Befragungen zu Einzelproblemen zu beantworten und eine fachspezifisch akzen¬

tuierte Abschlußstellungnahme am Ende der Erprobungsphase zu erarbeiten.

(4) Wichtig erscheint auch die Überprüfung der Richtlinien und des Erprobungsprozesses
durch Schulaufsichtund Fachgutachter. Schulaufsichtüche Überprüfungen sind notwendig,
da ohne sie bestimmte Daten, Informationen und Einschätzungsmöglichkeiten nicht oder

nur schwer zu erhalten sind. Bei ihnen sollte allerdings das Ziel in den Vordergrund ge¬

rückt werden, Informationen zur Verbesserung der Richtlinien zu gewinnen, und sie soU¬

ten darüber hinaus von den Lehrern in erster Linie als beratende Unterstützung bei der

Richtlinienadaptation verstanden werden können. In ähnUcher Weise soUten gutachter¬
liche Überprüfungen der Optimierung der RichtUnien selbst sowie des Erprobungs- und

Revisionsverfahrens dienen. Sie können darüber hinaus der fundierenden Absicherung
der Richtünieninhalte dienen und somit wichtige Beiträge zu deren wissenschaftlich-fach-

Ucher Legitimierung leisten.

(5) Wünschenswert, ja notwendig sind auch schon in der Erprobungsphase der Richtlinien

Bemühungen um die Ausgestaltung und Fortentwicklung des Konzepts der Oberstufe des

Gymnmiurm in Nordrhein-Westfalen. Begründbar ist dies durch Erfahrungen der letzten

zwanzig Jahre mit Reformen im BUdungswesen, die gezeigt haben, daß aUgemeine Ver¬

änderungen im schuüschen Regelsystem auf einen mehrjährigen Vorlauf angewiesen sind,

der durch Theorieentwürfe, Konzeptdiskussionen und praktische Schul- und Unterrichts¬

versuche bestimmt sein muß. Derartige - in erster Linie auf die innere Reform ausgerich¬
tete —Aktivitäten sollten systematisch auf die Richtlinien bezogen sein und zugleich gezielt
über sie hinausweisen.

(6) Die anzustrebende dialogische Struktur des Gesamtprozesses läßt eine mögüchst kon¬

tinuierüche und umfassende Rückmeldung von Zwbchenergebnbsen dieses Prozesses an

die Einzelschulen als überaus wichtig erscheinen, denn ohne sie könnten mangelnde In¬

formiertheit, aufkommende Gleichgültigkeit und aus Frustrationen entstehende Opposi-
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tion die mit den Richtlinien verknüpften Intentionen und Erwartungen gefährden und

partieU sogar zum Scheitern bringen. Zwar werfen dabei die verwaltungstechnischen Be¬

dingungen eines Flächenstaates und die Größenordnung des Regelsystems der Oberstufe

des Gymnasiums in Nordrhein-Westfalen zwangsläufig bestimmte Kapazitätsprobleme
in personeUer, materieUer und organisatorischer Hinsicht auf, doch macht gerade dies

die optimale Ausnutzung aller vorhandenen Möglichkeiten besonders dringlich erforder¬

lich.

(7) Die Auswertung und Dokumentation der Zwbchenergebnbse aus den Aufgabenbe¬
reichen (1) bis (5) für die Revbion der Richtlinien stellt die inhalthche, methodische und

organisatorische Vorbereitung der Revisionsphase schon in den Phasen der Richtlinien¬

einführung und -erprobung dar. Damit ist gleichzeitig auf die Notwendigkeit verwiesen,

schon sehr frühzeitig ein detaüliertes Revisionsprogramm zu erarbeiten. Dessen Einzel¬

heiten müssen in der Auseinandersetzung insbesondere mit evaluationstheoretischen Er¬

kenntnissen und Methoden bestimmt werden. Dabei erscheint es erforderlich, verschie¬

dene Evaluationsansätze (also z. B. formative und summative Evaluationsverfahren,

Mikro- und Makroevaluationen, intrinsische und ergebnisorientierte Evaluationsprozesse

usw.) miteinander zu verknüpfen und das Gesamtkonzept auch darauf auszurichten, mög¬
lichst viele Lehrer dazu zu befähigen, gemeinsam mit den Schülern praktikable und effi¬

ziente Formen der Selbstevaluation zu entwickeln und anzuweriden.
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